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1. Design der Evaluation

Das Institut für Höhere Studien (IHS) und das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) untersuchen im Rahmen der Evaluierung von ESF-Ziel3
 für die Programmperiode 2000 bis 2006 die Implementierung von Gender Mainstreaming (GM) und die geschlechtsspezifische Wirkung der in den thematischen Schwerpunkten umgesetzten Maßnahmen
. Die Evaluierung erfolgt im Auftrag des BMwA und läuft von 2001 bis März 2005. Aufgabe dieser Evaluierung ist es, ein Gesamtbild des Ziel3-Programms zu generieren, das als Grundlage für Änderungsvorschläge dient. Im Mittelpunkt steht die Analyse der erfassten Zielgruppen, der Zugang in Maßnahmen und der Erfolg der Interventionen aus einer aggregierten Perspektive. Die Evaluierung von GM ist in die Begleitung und Bewertung der Umsetzung von ESF-Ziel3 eingebunden.

Gender Mainstreaming ist als horizontales Ziel im gesamten Ziel3-Programm zu verfolgen. Spezifische Fördermaßnahmen für Frauen sollen das Horizontalziel GM ergänzen, aber nicht ersetzen. Diese doppelte Strategie wird im Schwerpunkt 5 von ESF-Ziel3, welcher der Förderung der „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ gewidmet ist, durch zwei Unterschwerpunkte explizit gemacht. Der erste Unterschwerpunkt dient der finanziellen Absicherung der Umsetzung von GM auf Programmebene, im zweiten Unterschwerpunkt werden gezielte Maßnahmen zur Förderung von Frauen gesetzt.

Das Evaluationskonzept ist folgendermaßen aufgebaut: 

Vor dem Hintergrund der bestehenden geschlechtsspezifischen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt werden die Zielsetzung und Konzeption der durchgeführten Maßnahmen, sowie deren Umsetzung und Wirkung analysiert. Diese Evaluationsschritte basieren auf einer Dokumentenanalyse, dem ESF-Monitoringsystem, weiteren administrativen Daten sowie auf Befragungen von Projektträgern und TeilnehmerInnen.
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Darüber hinaus wird anhand eines qualitativen Untersuchungsdesigns der Implementierungsprozess von GM in den Institutionen der Endbegünstigten untersucht.
 Dabei geht es primär um folgende Fragestellungen: 

· Inwieweit ist GM im Regelwerk der Institution verankert (in Zielen, Richtlinien, Leitbildern etc.)?

· Welche Unterstützungsstrukturen und Ressourcen sind für GM vorgesehen?

· In welchem Verhältnis stehen traditionelle Frauenförderung und GM?

· Gibt es formale Verfahren, wie GM in allen Bereichen zu berücksichtigen ist?

· Gibt es Aktionspläne oder Pilotprojekte zur Umsetzung von GM in der Institution?

Ziel ist es, unterschiedliche Erfahrungen der Institutionen zu nutzen, um Möglichkeiten und Ansätze zur Implementierung von GM aufzuzeigen und fördernde bzw. hemmende Faktoren für den Implementierungsprozess zu identifizieren.

Im Folgenden wird auf Basis der bislang vorliegenden Ergebnisse
 kurz auf die Umsetzung der Maßnahmen in ESF-Ziel 3 eingegangen und schwerpunktübergreifend die Partizipation von Frauen dargestellt. Den zweiten Themenblock der vorliegenden Präsentation bildet die Implementierung von GM bei den Endbegünstigten, wobei v.a. die fördernden und hemmenden Faktoren für den Implementierungsprozess diskutiert werden. 

2. Frauenquoten

Eine schwerpunktübergreifende Analyse der Umsetzungsergebnisse zeigt, dass mehr Frauen als Männer an den Maßnahmen in ESF-Ziel3 partizipieren. Dies stellt sich aber in den einzelnen Schwerpunkten (SP) unterschiedlich dar: Während in SP1 (AMS-Maßnahmen zur Integration von Arbeitslosen) und SP2 (BSB-Maßnahmen für Behinderte) die in der Programmplanung von Ziel3 angestrebte Frauenquote von 50% in den letzten drei Jahren nicht erreicht wurde, liegt der Frauenanteil an den Förderfällen in SP3 (BMBWK-Maßnahmen im Bereich Schule, Erwachsenenbildung und Wissenschaft) und SP4 (AMS-Maßnahmen zur Qualifizierungsförderung von Beschäftigten) weit darüber. Im Zeitverlauf ist der Frauenanteil in SP1 rückläufig, jener in SP2 weist jedoch eine steigende Tendenz auf und liegt 2002 bei 50%. 

Tabelle 1
Entwicklung des Frauenanteils (Förderfälle) in den einzelnen Schwerpunkten

	
	2000
	2001
	2002
	2000-2002

	SP1 „Arbeitslose“
	47,2%
	45,6%
	44,6%
	45,7%

	SP2 „Behinderte“
	45,9%
	49,4%
	50,5%
	44,8%

	SP3 „Lebenslanges Lernen“
	k.A.
	49,5*
	60,7%
	59,1%**

	SP4 „Beschäftigte“
	84,5%
	83,9%
	82,2%
	83,0%

	SP5 „Chancengleichheit“
	100%
	100%
	100%
	100%

	Gesamt 
	62,8%
	64,5%
	69,5%
	69,0%


* Nur TeilnehmerInnen an Qualifizierungsmaßnahmen sind geschlechtsspezifisch ausgewiesen.
** Inkl. Qualifizierung 2001.
Q: Bericht zur Mid-Term-Evaluierung

Insgesamt sind 69% aller Geförderten Frauen. Selbst wenn man SP5 als reinen Frauenschwerpunkt nicht berücksichtigt, liegt der Frauenanteil bei 65%. Entscheidend ist dafür der hohe Frauenanteil in SP4.
  Dieses Ergebnis ist gegenüber der vorhergehenden Programmperiode insofern als positiv zu werten, als in der Vorperiode Frauen bei der Weiterbildung von Beschäftigten und unter den Behinderten deutlich unterrepräsentiert waren. 

In den einzelnen Schwerpunkten werden jedoch jeweils andere Zielgruppen angesprochen, wobei sich – abgesehen von SP4 – nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen.
 So werden ältere und/oder unqualifizierte Frauen am stärksten in SP1 gefördert (30% über 45 Jahre; 61% max. Pflichtschulabschluss); in SP3 dominieren jüngere Frauen mit max. Pflichtschulabschluss (58% bis 25 Jahre; 58% max. Pflichtschulabschluss); in SP5 sind verstärkt höherqualifizierte Frauen im Haupterwerbsalter anzutreffen (2/3 zwischen 25 und 45 Jahren; 1/3 mindestens Matura), während in SP4 Frauen im Haupterwerbsalter (68%) mit mittlerer Ausbildung (47% Lehre, berufsbildende mittlere Schule) am stärksten vertreten sind. Insgesamt sind somit ältere und/oder unqualifizierte Frauen in Maßnahmen unterrepräsentiert sind, sowohl unter den geförderten Beschäftigten wie auch Arbeitslosen. 

Bei diesen Partizipationsquoten ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 50%-Vorgabe der Ziel3-Programmplanung nicht unbedingt der EU-Zielsetzung der Ermöglichung des gleichen Zugangs und gleichen Beteiligung an Programmen und Maßnahmen entsprechen muss. Frauen und Männer werden nicht nur in unterschiedlichem Ausmaß in den einzelnen Maßnahmen gefördert, sondern sind entsprechend ihrer Betroffenheit von Benachteiligungen bzw. der Zielgruppendefinition in den Schwerpunkten auch unterschiedlich erreichbar. Besonders deutlich zeigt sich dies in SP4: Dort ist die ungleiche Förderung von Frauen und Männern aus der unterschiedlichen Abgrenzung der Zielgruppen für Frauen und Männer erklärbar. Während Männer nur in Kombination mit Qualifikationsdefiziten bzw. ältere Männer zu den förderbaren Zielgruppen zählen, können Frauen allgemein gefördert werden. Im Ergebnis führt dies dazu, dass Frauen unter den Geförderten deutlich überrepräsentiert sind, während bei Männern zwar entsprechend der Zielgruppendefinition eine Konzentration auf ältere und/oder unqualifizierte Personen festzustellen ist, aber insgesamt nur eine vergleichsweise geringe Absolutzahl an Förderungen erfolgte. Anders stellt sich dies bei SP2 dar. Die geringere Erfassung von Frauen mit Behindertenstatus reduziert die potentielle weibliche Zielgruppe und erschwert eine gleiche Förderung von Frauen und Männern. 

Das ausschließliche Abstellen auf die quantitative Dimension von GM (Frauenquoten) führt zu dem unerwarteten Ergebnis, dass in den Schwerpunkten, für die das AMS (Arbeitsmarktservice) zuständig und wo GM bislang sicherlich am stärksten verankert ist, die schlechtesten Ergebnisse hinsichtlich Quoten vorliegen: SP1 mit seiner Unterschreitung des 50%-igen Frauenanteils und der massiven Überschreitung im SP4. Hingegen wurden im SP2, für das das BMSG (Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz) bzw. die BSBs (Bundessozialbehörde) verantwortlich sind, und im SP3, der dem BMBWK (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) zugeordnet ist, die Geschlechterquoten ziemlich genau erreicht, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der letzten Programmperiode bedeutet. 

Zum jetzigen Zeitpunkt (bzw. mit den derzeit verfügbaren Daten) müssen jedoch viele Aspekte des Gender Mainstreaming noch unberücksichtigt bleiben. Die Teilnahmequoten stellen zwar sicherlich einen wichtigen Aspekt für die Berücksichtigung von Gender-Wirkungen dar, aber sind nicht ausreichend um GM als Strategie zu beurteilen. So muss beispielsweise für die Analyse der inhaltlichen Dimension der Maßnahmen (Welche Inhalte werden vermittelt, in welche Berufsfelder führen diese?), aber auch der Aspekt der geschlechtssensiblen Maßnahmengestaltung (Didaktik, Rahmenbedingungen) auf die Ergebnisse der Primärerhebungen (TeilnehmerInnen- und Trägerbefragung) verwiesen werden. Weiters ist die Nachhaltigkeit der Gender-Effekte zu bezweifeln, wenn nicht auch durch die Verankerung des Prinzips in der Organisationsstruktur entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

3. Implementierung des GM-Ansatzes 

In der Praxis sind drei unterschiedliche Möglichkeiten der Berücksichtigung der GM-Strategie in der Institution gegeben: 

· GM-Strategie durch veränderte Entscheidungs- und Organisationsstruktur: Dies entspricht der umfassendsten Organisationsveränderung, indem die Gender-Perspektive systematisch in alle Analyse- und Politikschritte integriert und damit eine fundamentale Transformation der Politik herbeigeführt wird (Woodward 2001). Dafür ist sowohl die Veränderung bzw. Einführung von strategischen Entscheidungsprinzipien wie auch eine Bewusstseinsänderung der entscheidenden AkteurInnen notwendig. Obwohl dieses Konzept der Definition von GM am nächsten kommt, ist es in der Praxis bei den Endbegünstigten nur ansatzweise bzw. in begrenzten Bereichen zu finden. Als Beispiel sind hier Organisationsberatungen von Pädagogischen Akademien als GM-Aktivitäten des BMBWK zu nennen. 

· GM-Strategie durch veränderte Zielsetzungen: GM Zielsetzungen werden vom obersten Leitungsorgan (in Zusammenarbeit mit zuständigen Abteilungen für GM) festgelegt und als handlungsleitende Zielsetzungen an die unteren Ebenen weitergeleitet. Auch hier wird wie im ersten Ansatz eine klare Top-Down-Strategie angewandt, aber es werden bestehende Entscheidungsstrukturen genutzt und klare Zieldefinitionen treten anstelle der erforderlichen Bewusstseinsveränderungen. Dieses Konzept ist für die Umsetzung von GM im AMS zentral. Durch Nutzung des Management by Objectives, der Entscheidungssteuerung durch konkrete Zielsetzungen, wird GM zu einem Managementansatz, der eine klare Planung und Kontrolle der Ziele erlaubt und eine Art „Neutralisierung“ von Chancengleichheitspolitik bringt. 

· GM-Strategie durch Frauenabteilungen oder Chancengleichheitsverantwortliche: Dieses Konzept bewirkt eigentlich keine Veränderung bisheriger Chancengleichheitskonzepte. Chancengleichheitspolitik wird dadurch zwar häufig verstärkt, aber bleibt vom Engagement einzelner Personen, meist Frauen, abhängig. Zu einer Veränderung kommt es nur dann, wenn auch deren Funktion verändert wird, beispielsweise Frauenreferentinnen als Stabstelle der Leitungsebene fungieren und bei Entscheidungen beigezogen werden müssen. Diese Strategie ist v.a. beim BMSG, BMBWK und bei den BSBs anzutreffen.

Diese Typisierung zeigt bereits die erheblichen Unterschiede zwischen AMS auf der einen Seite und BMSG bzw. BSB sowie BMBWK auf der anderen Seite – auch wenn die drei Strategien einander nicht ausschließen. BMSG, BMBWK und BSB haben in Einzelaspekten Versuche unternommen, die Entscheidungs- und Organisationsstruktur zur Berücksichtigung von GM zu adaptieren. Veränderungen sind aber primär dadurch entstanden, dass in den Organisationen durch den ESF Fragen der Chancengleichheit der Geschlechter größere Bedeutung beigemessen wird und damit die Anliegen bestehender interner Frauenförderinstitutionen an Gewicht gewonnen haben. Im BMBWK wurde mittlerweile eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe zu GM (Gender Mainstreaming Arbeitsgruppe des BMBWK) eingerichtet. In den BSBs hat jedoch GM durch die erfolgte Umstrukturierung an Bedeutung verloren. GM wurde in der Neuorganisation der BSBs nicht mitberücksichtigt und Chancengleichheit von Frauen und Männern durch andere aktuelle Probleme verdrängt. In beiden Fällen ist es bislang noch nicht gelungen, GM systematisch in den Institutionen zu verankern.

Demgegenüber ist GM im AMS stärker institutionell verankert: Es gibt klar definierte Verantwortlichkeiten für GM, eine Vernetzung der GM-Verantwortlichen auf unterschiedlichen Ebenen sowie eine anlaufende Kooperation der GM-Verantwortlichen mit anderen Abteilungen. Dennoch bleibt die Umsetzung von GM stark vom persönlichen Engagement der handelnden Personen abhängig. Die Bemühungen zur Implementation der GM-Strategie wurden bereits vor Beginn der Programmperiode gestartet und GM konnte bereits 2001 formal in Richtlinien verankert werden.
 Die vergleichsweise erfolgreiche Implementierung ist v.a. darauf zurückzuführen, dass GM in das Zielsystem des AMS integriert werden konnte (Management by Objectives). Dadurch ist die Umsetzung weniger stark von Bewusstseinsänderungen der AkteurInnen abhängig, sondern wird zur (scheinbar) neutralen Entscheidungsgrundlage, die von der Leitungsebene – wie andere Zielvorgaben auch – managebar und kontrollierbar ist. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich allerdings auch hier Probleme: Diese liegen vor allem in der konkreten Definition von Zielsetzungen und Indikatoren. GM wird auf quantifizierbare Ziele reduziert, wodurch Frauenquoten zum zentralen Kriterium für GM werden. Andere Zielsetzungen, wie z.B. eine geschlechtersensible Maßnahmengestaltung oder Beratung, bleiben weiterhin vom traditionellen Rollenverständnis (gendering im Alltagshandeln) abhängig.

All dies trifft für unterschiedliche Einheiten des AMS in jeweils anderem Ausmaß zu: So nehmen aktuell beispielsweise die einzelnen Bundesländer jeweils unterschiedliche Positionen im Prozess ein. Auch zeigen sich deutliche Unterschiede in der Umsetzung zwischen LGS- und RGS-Ebene, die noch stark durch die jeweils handelnden AkteurInnen geprägt sind.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Prozess bei allen Endbegünstigenten mittlerweile gestartet wurde (z.B. die Schaffung von GM-Verantwortlichkeiten, der Aufbau eines Monitoringsystems, Weiterentwicklung von Indikatoren). Der Prozess verläuft jedoch bei allen Endbegünstigten wesentlich langsamer, als dies erwartet oder erhofft wurde. Der GM-Ansatz ist zwar auf Leitungsebene präsent, auf ausführender Ebene zeigen sich aber Probleme mit der Bedeutung der noch abstrakt gehaltenen Definition von GM im konkreten Arbeitsalltag. Die Alltagspraxis selbst ist durch die Beibehaltung bisheriger Arbeitsmethoden charakterisiert. Ingesamt bedeutet dies, dass kaum Veränderungen im Bewusstsein der handelnden AkteurInnen sichtbar werden. Diese Probleme zeigen sich selbst beim AMS, das aufgrund der langen Tradition von Chancengleichheitspolitik im GM-Prozess eine Vorreiterrolle einnimmt.

Entscheidend für den Implementierungsprozess bei allen Endbegünstigen war die externe Unterstützung durch die GeM-Koordinationsstelle, welche zur Unterstützung der Umsetzung von GM im ESF gegründet wurde. Die Koordinationsstelle übt dabei unterschiedliche Funktionen aus: Sie erarbeitet Grundlagenwissen für die Umsetzung von GM, fördert die Vernetzung von unterschiedlichsten Personen und Institutionen, die mit GM zu tun haben, und wirkt beratend für konkrete Umsetzungsaktivitäten von GM in den einzelnen Institutionen.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche GM-Implementierung 

Aus den bisherigen Erfahrungen der Endbegünstigten mit GM lassen sich folgende Kriterien ableiten, die die Implementierung von GM wesentlich fördern oder auch behindern können: 

· Klare Definition der Zielsetzungen von Chancengleichheit und GM: Nicht nur die Bedeutung des Begriffs GM, sondern auch die dahinterliegende Zielsetzung bzw. Richtung von Chancengleichheit bleibt bei den Endbegünstigten unklar. Am ehesten ist eine Zielklärung im AMS gegeben, indem hier Chancengleichheit von den Frauenreferentinnen klar definiert wurde. Doch auch hier ist die praktische Umsetzung gefährdet, da dies nicht bis auf die umsetzenden Ebenen der BeraterInnen bekannt ist, bzw. in der Definition (es wird auf Chancengleichheit und nicht auf Gleichstellung abgestellt) ein Freiraum bleibt. Traditionelle Geschlechterleitbilder in den Köpfen der Beratenden können sich so gegenüber den formalen Zielsetzungen durchsetzen (doing gender).
· Unterstützung von der Leitungsebene unerlässlich: Gerade in jenen Bereichen, in denen die Leitungsebene GM nicht nur als Lippenbekenntnis anwendet, sondern wirklich hinter dieser Strategie steht, hat GM größere Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung. Es zeigt sich dabei, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass die AkteurInnen von einer Angleichung der Zugangschancen von Frauen zum Arbeitsmarkt in ihrem Innersten überzeugt sind. Dies kann auch schlicht durch „äußere“ Notwendigkeiten erfolgen, wie zum Beispiel auf Druck der EU, indem ESF-Gelder steuernd wirken. Aber es müssen darüber hinaus Schritte gesetzt werden, um GM zu implementieren.

· Implementation erfordert Ressourcen: Insgesamt erweist sich die Implementierung von GM als aufwändiger als geplant. Die Auseinandersetzung mit GM-Indikatoren, die Vernetzung mit den unterschiedlichen Abteilungen etc. erfordert zusätzliche Ressourcen, v.a. Zeit. Selbst im AMS, wo weitreichend auf Institutionen und Erfahrung der Chancengleichheitspolitik zurückgegriffen werden kann, zeigt sich, dass von Frauenreferentinnen GM nur schwer „mitgemacht“ werden kann. Teils wird dies durch Verdrängung anderer Arbeiten umgesetzt, teils kommen aber solche grundsätzlichen Arbeiten zu kurz. Dies hängt auch damit zusammen, dass im Gegensatz zur bestehenden Frauenförderung bei GM eine andere, stärker strukturell ausgerichtete Perspektive erforderlich ist. 
Darüber hinaus sind finanzielle Ressourcen für die Umsetzung von spezifischen GM-Projekten wie auch interne GM-Schulungen oder Sensibilisierungsarbeiten erforderlich.

· Persönliches Engagement und vielseitige Kompetenzen von GM-Verantwortlichen: Inwieweit GM erfolgreich umgesetzt werden kann, ist weiterhin stark vom persönlichen Engagement einzelner Personen, primär Frauen abhängig. Nur wenn es klare Ansprechpersonen gibt, die für die Umsetzung verantwortlich sind und die notwendige Vernetzung bzw. die Einforderung von GM-Aktivitäten bei der Leitungsebene veranlassen, zeigt sich eine breite Verankerung von GM. Dies erfordert neben dem persönlichen Engagement aber auch weitreichende Kompetenzen, die sowohl Wissen über strukturelle Benachteiligungen der Geschlechter und deren Beseitigungsmöglichkeiten, Wissen über Entscheidungsstrukturen und deren Determinanten als auch soziale Kompetenzen umschließen. Erst durch die Kombination von Gender- und Organisationswissen, gekoppelt mit Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten (Beziehung zu den oberen Leitungsebenen aber auch zu anderen Abteilungen) können die notwendigen Schritte zur Implementierung von GM konkretisiert und realisiert werden.

· Einbeziehung von Männern und UmsetzungsakteurInnen in Chancengleichheitsfragen: Bislang ist es kaum gelungen, Männer nachhaltig in Chancengleichheitspolitik einzubinden. Nach einem anfänglichen Interesse der Männer, insbesondere in entscheidenden Positionen, ist beispielsweise mehr und mehr ein Verschwinden des männlichen Geschlechts bei Round-Tables der GeM-Koordinationsstelle zu erkennen.
 Bei umsetzenden Stellen wird das Desinteresse mit dem unkonkreten Inhalt von GM und den theoretischen Diskussionen über die Bedeutung von GM argumentiert. Dies hängt aber auch damit zusammen, dass GM primär mit Frauenförderung gleichgesetzt wird. GM läuft damit Gefahr, wieder zu einer Nischenpolitik zu werden, die an einzelne Abteilungen oder Personen delegiert wird. Damit bleibt den GM-Verantwortlichen aber nicht nur die Alleinzuständigkeit für GM, sie werden auch zu BittstellerInnen reduziert, deren Anliegen nicht im Mainstream behandelt, sondern bei Gelegenheit erledigt wird. Die Verdrängung von Chancengleichheitsanliegen durch „wichtigere“ Themen, wie z.B. die Probleme Älterer oder Sparmaßnahmen aufgrund angespannter Arbeitsmarktlage, wird damit wiederum aktuell.

· Genderperspektive anstelle von Frauenförderung: Obwohl die Benachteiligungen von Geschlechtern in der Politik derzeit primär Frauen betreffen, sollte GM nicht zur Frauenförderung reduziert werden. Die Unterrepräsentanz von Männern, wie sie beispielsweise in SP4 zu beobachten ist, sollte genauso im Blickpunkt stehen. Dies würde nicht nur dazu beitragen, das Interesse von Männern für das Thema zu wecken, sondern auch eine Angleichung der Lebensbedingungen der Geschlechter fördern. So sollte beispielsweise die Minderung der Segregation nicht nur Frauen im Blick haben, sondern auch Männer verstärkt für nichttraditionelle Männerberufe interessieren. Frauenförderung kann das Ergebnis von GM sein, GM sollte jedoch nicht ausschließlich darauf reduziert werden.
In diesem Zusammenhang muss auch das starke Abstellen auf Frauenquoten kritisch hinterfragt werden: Frauenquoten sind im Sinne des GM-Ansatzes dann zu begrüßen, wenn Frauen benachteiligt sind und daher spezifische Frauenförderung notwendig erscheint. Problematisch stellt sich dieser Aspekt dar, wenn die Konzeption von Maßnahmen nicht durch eine geschlechtsspezifische Analyse der Ausgangslage untermauert, sondern die Benachteiligung von Frauen einfach vorausgesetzt wird. Dies trägt dazu bei, dass Männer aus dem Prozess ausgeblendet bleiben und wirkt sich nachteilig auf die Akzeptanz und Weiterentwicklung des GM-Ansatzes aus. Unterstützt wird die Tendenz, Frauenförderung und GM zu verwischen, durch die häufig anzutreffende Verschmelzung der Verantwortlichkeiten von Frauenförderung und GM.

Die bisherigen Erfahrungen mit GM zeigen, dass die Implementation von GM ein Vorhaben ist, dass keineswegs innerhalb von ein paar Jahren abgeschlossen werden kann. Im Rahmen des ESF-Programmes wurden in Österreich zahlreiche Aktivitäten zur Implementierung von GM gesetzt und sind Wirkungen bzw. Erfolge sichtbar. Insbesondere wurden Maßnahmen für die Verankerung von Gender Mainstreaming im Top durchgeführt und wird GM bei strategischen Konzepten berücksichtigt. Zudem ist ersichtlich, dass Frauenfördermaßnahmen bei den AkteurInnen stärker akzeptiert und in den letzten Jahren intensiviert wurden. 

Aber in unserer Untersuchung wird auch offensichtlich, dass GM in der Umsetzungspraxis anders verstanden wird, als es theoretisch definiert ist. Dies hängt damit zusammen, dass die inhaltlichen Zielsetzungen von GM kaum konkretisiert wurden, dass GM zwar zu vielerlei Diskussionen darüber geführt hat, wie es den politischen Prozess verändern soll und welche Endziele damit verbunden sind, aber nicht wie dies praktisch erreicht werden können. Als inhaltliche Zielsetzung wurde Gender Mainstreaming vielfach auf die Erhöhung der Frauenquoten bei den Förderungen reduziert – die ist einfach steuerbar und kontrollierbar. 

Gender Mainstreaming hat also kaum zu einer Veränderung der Chancengleichheitspolitik geführt. Besonders deutlich sichtbar wird dies in der fehlenden Integration der Männer. Dies betrifft zum einen die Unterstützung bei der Umsetzung von GM – es sind primär Frauen die die Sache vorantreiben, nämlich die, die meist schon vorher als Frauenbeauftragte tätig waren. Zum anderen bleiben Männer auch bei den Zielsetzungen von Chancengleichheitspolitik unsichtbar. GM scheint weiterhin nur an Frauen adressiert. Dies mag zwar aufgrund der stärkeren Benachteiligung von Frauen in vielen Bereichen den Zielsetzungen von GM zu entsprechen, aber benachteiligte Männer sollten ebenfalls in den Blickpunkt rücken.

Wie die Situation in Österreich nun tatsächlich zu bewerten ist, ist nicht zuletzt von den Erwartungen bzw. den Vergleichsbasen abhängig. Die Evaluation von Chancengleichheitspolitik bewegt sich immer in einem Balanceakt zwischen dem Wecken von Hoffnungen und dem Aufzeigen von Grenzen der Politik. So ist die Implementierung von GM angesichts der damit verknüpften Hoffnungen auf eine Transformation der Politik Richtung systematische Berücksichtigung der Gender-Perspektive als Verfehlung der Zielsetzung zu interpretieren. Traditionelle Frauenförderung wurde weitergeführt. Sieht man GM aber als Prozess, der den Boden für die Akzeptanz feministischer Forderungen aufbereiten soll, so ist man diesem Ziel durch die zunehmende Thematisierung sicherlich näher gekommen. Es muss aber darauf geachtet werden, dass Chancengleichheitspolitik nicht zurück in ein Ghetto verwiesen wird, sondern Mainstream bleibt. Evaluationen über den Prozess bleiben damit weiter wichtig.
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� Autorinnen sind Andrea Leitner und Angela Wroblewski (IHS)


� Die Regionen der EU werden entsprechend ihrer jeweiligen regionalen Gegebenheiten drei Zielgebieten zugeordnet. Österreich gilt primär als Ziel-3-Gebiet, einige Regionen zählen als Ziel-2-Gebiet und das Burgenland ist Ziel-1-Gebiet.


� Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in sieben Schwerpunkten: Verhinderung und Bekämpfung der Erwachsenen- und der Jugendarbeitslosigkeit (SP1), Chancengleichheit für Alle und Bekämpfung der Ausgrenzung am Arbeitsmarkt (SP2), Förderung des lebensbegleitenden Lernens und Stärkung des Beschäftigungspotentials in Forschung, Wissenschaft & Technologie (SP3), Flexibilität am Arbeitsmarkt (SP4), Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern (SP5) und Territoriale Beschäftigungspakte (SP6) sowie Technische Hilfe (SP7). Die Maßnahmen in SP1, SP4 und SP5 werden über das AMS umgesetzt, jene in SP2 über die Bundessozialbehörden (BSB) und jene in SP3 über das BMBWK.


� Es wurden mit VertreterInnen aller Endbegünstigten sowie GM-ExpertInnen leitfadengestützte Interviews durchgeführt. 


� Die Ergebnisse der TeilnehmerInnen- und Trägerbefragung werden ebenso wie weiterführende quantitative Ergebnisse erst im Herbst 2003 vorliegen.


� Der hohe Frauenanteil ist primär eine Folge der Zielgruppendefinition in SP4. Um die Unterrepräsentanz von Frauen, wie sie die Evaluierung der Vorperiode zeigte, wurden die Zielgruppen für SP4 wie folgt definiert: Frauen sind Frauen generell förderbar, bei Männern gibt es eine Einschränkung auf Ältere und Personen ohne berufliche Ausbildung. 


� Für SP2 liegen derzeit noch keine näheren Angaben vor. 


� Vgl. „Bundesrichtlinie über die Erstellung von Bundesrichtlinien im AMS“ (BSG/REV/032/2001); „Richtlinie zur Förderung von Bildungsmaßnahmen, Übertragungsverfahren (FBM1)“ (BSG/AMF/1102/9999/2001). 


� So waren von den TeilnehmerInnen an den GeM-Round Tables in den Bundesländern im Jahr 2000 noch 35% Männer, im Jahr darauf nur noch 25%. Auch an den GeM-Bundesroundtables ging der Männeranteil von 24% auf 11% zurück. 
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